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1. Anlass und Gebietsübersicht 

Anlass In Münstertal soll durch die Aufstellung des Bebauungsplans „Breit-
matte I“ die Errichtung eines Einfamilienhauses in zweiter Reihe er-
möglicht werden. Zudem sollen der benachbarte ehemalige landwirt-
schaftliche Betrieb „Breitmatte 3“ sowie das bestehende Wohnhaus
„Breitmatte 5“ in den Bebauungsplan mitaufgenommen werden. Ge-
mäß § 5 a BauNVO soll für das Plangebiet als Nutzungsart ein Dörfli-
ches Wohngebiet festgesetzt werden.   

Lage des Plangebiets Das 3514 m² große Plangebiet befindet sich an der Straße Breitmatte 
in Münstertal. Im Norden grenzt es an der Bahnlinie. Der nördliche 
Bereich des Plangebiets, wo das Einfamilienhaus errichtet werden soll, 
liegt auf Flurstück 77. Östlich des Flurstücks befindet sich das 
Elternhaus mit Garage und Garten. Das eigentliche Flurstück 77 
umfasst westlich noch weitere Fläche, welche als Wiese genutzt wird, 
aber nicht mehr im Plangebiet liegt. Südlich grenzt das Flustück 78 an, 
welches ebenfalls nur zur Hälfe in das Plangebiet fällt. Hier befindet 
sich der ehemalige landwirtschaftliche Betrieb, der aktuell als 
Hobbylandwirtschaft betrieben wird. Das restliche Flurstück 78 wird 
ebenfalls als Wiese genutzt. 

 

 
Abb. 1: Lage des Plangebiets; Maßstab: 1:1.250, Quelle: Geobasisdaten © Landesamt für 
Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de. 

Untersuchungsgebiet Neben den Plangebiet wurden auch die angrenzenden Bereiche be-
trachtet.  
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2. Rahmenbedingungen und Methodik 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

Zu prüfende Verbotstatbe-
stände 

Ziel des besonderen Artenschutzes sind die nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 
14 BNatSchG besonders und streng geschützten Arten, wobei die 
streng geschützten Arten eine Teilmenge der besonders geschützten 
Arten darstellen. Maßgeblich für die artenschutzrechtliche Prüfung sind 
die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG, die 
durch § 44 Abs. 5 BNatSchG eingeschränkt werden. 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustel-

len, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäi-
schen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-
ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 
eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der be-
sonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören. 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 
Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Neben diesen Zugriffsverboten gelten Besitz- und Vermarktungsver-
bote. 

Anwendungsbereich Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten bei Eingriffen im Bereich des Bau-
rechts und bei nach § 17 Abs. 1 oder 3 BNatSchG zugelassenen Ein-
griffen in Natur und Landschaft die aufgeführten Verbotstatbestände 
nur für nach europäischem Recht geschützten Arten, d. h. für die in 
Anhang IV der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG, FFH-RL) aufge-
führten Arten und die europäischen Vogelarten. In der hier vorgelegten 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung werden daher nur diese Ar-
ten behandelt. In einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG können zusätzlich sogenannte „Verantwortungsarten“ be-
stimmt werden, die in gleicher Weise wie die o. g. Arten zu behandeln 
wären. Da eine solche Rechtsverordnung bisher nicht vorliegt, ergeben 
sich hieraus aktuell noch keine zu berücksichtigende Arten. 

Tötungs- und Verletzungs-
verbot 

Es liegt dann kein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG vor, wenn durch den Eingriff / das Vorhaben das Tötungs-
und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signi-
fikant erhöht wird und zugleich diese Beeinträchtigung nicht vermieden 
werden kann. Ebenfalls liegt dieser Verbotstatbestand nicht vor, wenn 
Tiere im Rahmen einer Maßnahme, die auf ihren Schutz vor Tötung / 
Verletzung und der Verbringung in eine CEF-Fläche dient, unvermeid-
bar beeinträchtigt werden.  
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Störungsverbot Eine Störung liegt vor, wenn Tiere aufgrund einer unmittelbaren Hand-
lung ein unnatürliches Verhalten zeigen oder einen erhöhten Energie-
verbrauch aufweisen. Sie kann aufgrund von Beunruhigungen oder 
Scheuchwirkungen, beispielsweise infolge von Bewegungen, Licht, 
Wärme, Erschütterungen, häufige Anwesenheit von Menschen, Tieren 
oder Baumaschinen, Umsiedeln von Tieren, Einbringen von Individuen 
in eine fremde Population oder aber auch durch Zerschneidungs-, 
Trenn- und Barrierewirkungen eintreten (vgl. LAUFER 2014). 

Es liegt dann kein Verbotstatbestand vor, wenn sich durch die Störung 
der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtert und 
somit die Störung nicht als erheblich einzustufen ist. 

Vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) 

Es liegt dann kein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang weiterhin erfüllt ist. Gegebenenfalls können hierfür auch vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) festgelegt wer-
den. Die Wirksamkeit von CEF-Maßnahmen muss zum Zeitpunkt des 
Eingriffs gegeben sein, um die Habitatkontinuität sicherzustellen. Da 
CEF-Maßnahmen ihre Funktion häufig erst nach einer Entwicklungs-
zeit in vollem Umfang erfüllen können, ist für die Planung und Umset-
zung von CEF-Maßnahmen ein zeitlicher Vorlauf einzuplanen. 

Ausnahme Wenn ein Eingriffsvorhaben bzw. die Festsetzungen eines Bebauungs-
planes dazu führen, dass Verbotstatbestände eintreten, ist die Planung
grundsätzlich unzulässig. Es ist jedoch nach § 45 BNatSchG eine Aus-
nahme von den Verboten möglich, wenn: 

 zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vor-
liegen 

 und es keine zumutbaren Alternativen gibt 

 und der günstige Erhaltungszustand für die Populationen von FFH-
Arten trotz des Eingriffs gewährleistet bleibt bzw. sich der Erhal-
tungszustand für die Populationen von Vogelarten nicht ver-
schlechtert, z. B. durch Maßnahmen zur Sicherung des Erhal-
tungszustands in der Region (FCS-Maßnahmen). 

 

2.2 Methodische Vorgehensweise 

2.2.1 Schematische Abfolge der Prüfschritte 

Grobgliederung Die artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt in zwei Phasen:  

1. Relevanzprüfung: In Phase 1 wird untersucht, für welche nach Ar-
tenschutzrecht zu berücksichtigenden Arten eine Betroffenheit 
frühzeitig mit geringem Untersuchungsaufwand ausgeschlossen 
werden kann bzw. welche Arten weiter zu untersuchen sind. In vie-
len Fällen kann in dieser Prüfstufe bereits ein Großteil der Arten 
ausgeschieden werden. 

2. Sofern im Rahmen der Relevanzprüfung eine mögliche Betroffen-
heit von Arten nicht ausgeschlossen werden konnte, erfolgt in 
Phase 2 eine vertiefende artenschutzrechtliche Untersuchung in 
zwei Schritten:  

− Bestandserfassung dieser Arten im Gelände 
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− Prüfung der Verbotstatbestände für die dabei im Gebiet nachge-
wiesenen, artenschutzrechtlich relevanten Arten. 

Phase 1: Relevanzprüfung In der Relevanzprüfung kommen folgende Kriterien zur Anwendung:  

 Habitatpotenzialanalyse: Auf Grundlage einer Erfassung der am 
Eingriffsort bestehenden Habitatstrukturen wird anhand der be-
kannten Lebensraumansprüche der Arten - und ggfs. unter Be-
rücksichtigung vor Ort bestehender Störfaktoren - analysiert, wel-
che Arten am Eingriffsort vorkommen könnten. 

 Prüfung der geographischen Verbreitung, z. B. mittels der Arten-
steckbriefe der LUBW, der Brut-Verbreitungskarten der Ornitholo-
gischen Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW), Literatur- und 
Datenbankrecherche, Abfrage des Zielartenkonzepts (ZAK), evtl. 
auch mittels vorhandener Kartierungen und Zufallsfunde aus dem 
lokalen Umfeld. Damit wird geklärt, ob die Arten, die hinsichtlich der 
gegebenen Biotopstrukturen auftreten könnten, im Gebiet aufgrund 
ihrer Verbreitung überhaupt vorkommen können. 

 Prüfung der Vorhabenempfindlichkeit: Für die dann noch verblei-
benden relevanten Arten wird fachgutachterlich eingeschätzt, ob 
für die Arten überhaupt eine vorhabenspezifische Wirkungsemp-
findlichkeit besteht. Dabei sind frühzeitige Vermeidungsmaßnah-
men - im Sinne von einfachen Maßnahmen, mit denen Verbotstat-
bestände vorab und mit hinreichender Gewissheit ausgeschlossen 
werden können - zu berücksichtigen. 

Durch die Relevanzprüfung wird das Artenspektrum der weiter zu ver-
folgenden Arten i. d. R. deutlich reduziert. Soweit in der Relevanzprü-
fung bereits eine projektspezifische Betroffenheit aller artenschutz-
rechtlich relevanten Arten ausgeschlossen werden kann, endet die 
Prüfung. Die Prüfschritte der Phase 2 sind dann nicht mehr erforder-
lich. 

Begriffsbestimmung Einige zentrale Begriffe des BNatSchG, die in der artenschutzrechtli-
chen Prüfung zur Anwendung kommen, sind vom Gesetzgeber nicht 
abschließend definiert worden. Daher werden eine fachliche Interpre-
tation und Definition zur Beurteilung der rechtlichen Konsequenzen 
notwendig. Die in dem vorliegenden Gutachten verwendeten Begriffe 
sind im Anhang dargestellt. Sie orientieren sich hauptsächlich an den 
durch die Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschafts-
pflege und Erholung (LANA, 2009) vorgeschlagenen und diskutierten 
Definitionen. Für die ausführliche Darstellung wird darauf verwiesen. 
Im Anhang werden nur einige Auszüge wiedergegeben. 

 
2.2.2 Festlegung der zu berücksichtigenden Arten 

 Neben allen Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, welche die Ar-
tengruppen der Säugetiere, Reptilien, Amphibien, Schmetterlinge, Kä-
fer, Libellen, Fische und Pflanzen umfasst, sind gemäß der Richtlinie 
über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (Richtlinie 
79/409/EWG) alle in Europa natürlicherweise vorkommenden Vogelar-
ten geschützt.  
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Im Rahmen der meisten Planungen kann ein Großteil der Anhang IV-
Arten der FFH-Richtlinie bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden (s. 
Kap. 5.2). Hinsichtlich der Vögel hat sich in der Gutachterpraxis ge-
zeigt, dass es notwendig ist, Differenzierungen vorzunehmen. Unter-
schieden werden planungsrelevante Arten und „Allerweltsarten“.  

Nicht zu berücksichtigende 
Vogelarten 

„Allerweltsarten“, d. h. Arten, die weit verbreitet und anpassungsfähig 
sind und die landesweit einen günstigen Erhaltungszustand aufweisen,
werden in der artenschutzrechtlichen Prüfung i. d. R. nicht näher be-
trachtet. Bei diesen Arten kann im Regelfall davon ausgegangen wer-
den, dass bei vorhabenbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen die 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG verstoßen 
wird: 

 Hinsichtlich des Lebensstättenschutzes im Sinne des § 44 Abs. 1 
Nr. 3, Abs. 5 BNatSchG ist für diese Arten im Regelfall davon aus-
zugehen, dass die ökologische Funktion der von einem Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Abweichend von dieser Regelannahme sind aber Lebensraumver-
luste im Siedlungsbereich im Einzelfall kritischer zu beurteilen, da 
die Ausweichmöglichkeiten in einer dicht bebauten Umgebung 
möglicherweise geringer sind.  

 Hinsichtlich des Störungsverbotes (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
kann für diese Arten auf Grund ihrer Häufigkeit grundsätzlich aus-
geschlossen werden, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen 
Population verschlechtert. 

Wenn im Einzelfall eine größere Anzahl von Individuen oder Brutpaa-
ren einer weitverbreiteten und anpassungsfähigen Art von einem Vor-
haben betroffen sein kann, ist diese Art jedoch in die vertiefende arten-
schutzrechtliche Prüfung einzubeziehen. 

Regelmäßig zu berücksichtigen ist bei diesen Arten das Tötungs- und 
Verletzungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG), indem 
geeignete Vermeidungsmaßnahmen zu treffen sind. 

Regelmäßig zu berücksichti-
gende Vogelarten 

Als planungsrelevante Vogelarten werden in der artenschutzrechtli-
chen Prüfung regelmäßig diejenigen Arten berücksichtigt, die folgen-
den Kriterien entsprechen: 

 Rote-Liste-Arten Deutschland (veröff. 2021, Stand 2020) und Ba-
den-Württemberg (veröff. 2022, Stand 2019) einschließlich RL-Sta-
tus "V" (Arten der Vorwarnliste) 

 Arten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) 
 Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 VS-RL 
 Streng geschützt nach der Bundesartenschutzverordnung (BArt-

SchVO) 
 Koloniebrüter 
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3. Lebensraumstrukturen im Untersuchungsgebiet 

Habitatpotenzialanalyse Um zu erfassen, welches Potenzial an Lebensraumstrukturen (Habi-
tatstrukturen) im Plangebiet besteht, wurden am 23.03.2023 und am 
11.06.2025 Begehungen des Plangebietes durchgeführt. Dabei wur-
den folgende (potenzielle) Habitatstrukturen festgestellt: 

Flurstück 77: 

 Privatgarten mit Rasen- / Wiesenflächen und Sträuchern und Ein-
zelbäumen 

 Fettwiese 

 Einzelbäume 

Flurstück 78: 

 Garten (mit Lagerfläche, Stein-/Holzhaufen)  

 Holzschuppen 

 
 

4. Wirkfaktoren des Vorhabens  

Darstellung des Vorhabens Die Wirkfaktoren entstehen durch die Errichtung des Einfamilienhau-
ses.  

Relevante Vorhabenbe-
standteile 

Das geplante Vorhaben ist auf diejenigen Vorhabenbestandteile hin zu 
untersuchen, die eine nachteilige Auswirkung auf Arten oder Arten-
gruppen haben können. Aus der Palette aller denkbaren Wirkfaktoren 
(in Anlehnung an LAMBRECHT & TRAUTNER, 2007) erfolgt eine Aus-
wahl der bei diesem Vorhaben relevanten Wirkfaktoren: 

Baubedingte Wirkfaktoren  Baubedingte Inanspruchnahme funktional bedeutender Lebens-
raumbestandteile 

 Störungen durch Lärm, Licht und menschliche Anwesenheit 

Anlagenbedingte Wirkfakto-
ren 

 Versiegelung durch das neue Gebäude  

Betriebsbedingte Wirkfakto-
ren 

 Wirkfaktoren die durch die zukünftige Wohnraumnutzung entste-
hen 
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5. Relevanzprüfung 

5.1 Europäische Vogelarten 

Weitverbreitete und anpas-
sungsfähige Vogelarten 

Aufgrund der Habitatstrukturen (s. Kap. 3) sind als Brutvögel im Plan-
gebiet und dessen nahem Umfeld weitverbreitete und anpassungsfä-
hige Vogelarten zu erwarten. Für das Plangebiet sind als typische Ver-
treter dieser Artengruppe zu nennen: Amsel, Hausrotschwanz, Buch-
fink, Mönchsgrasmücke.  

Eine Verletzung oder Tötung dieser Vögel im Rahmen der Fällarbeiten 
kann vermieden werden, wenn Baumfällungen und Gehölzrodungen
entsprechend der Vorgabe des § 39 Abs. 5 BNatSchG nicht in der Zeit 
vom 1. März bis zum 30. September durchgeführt werden (Brutzeit mit 
Gefahr der Zerstörung von Gelegen / Tötung von nicht-flüggen Jung-
vögeln und ggf. nicht flüchtenden Altvögeln). Außerhalb dieses Zeit-
raums wird das Fluchtverhalten der Tiere dazu führen, dass eine Ver-
letzung oder Tötung der Vögel nicht eintritt. 

Gemäß den Erläuterungen in Kap. 2.2.2 werden bei diesen Arten die 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG mit hinrei-
chender Sicherheit nicht eintreten; daher erfolgt für diese Arten keine 
weitere Prüfung. 

Planungsrelevante  
Vogelarten 

Im Bereich des Plangebiets (Flurstück 77), wo das Einfamilienhaus er-
richtet werden soll, kommen zwar Gehölze vor. In diesen konnten aber 
vom Boden aus keine Höhlen, Nester etc. nachgewiesen werden. Auf-
grund der Siedlungs- und Bahnnähe, der geringen Größe des Plange-
biets sowie den fehlenden Strukturen wird ein Vorkommen planungs-
relevanter Brutvögel in diesem Bereich des Plangebiets mit hinreichen-
der Sicherheit ausgeschlossen.  

Im Bereich des Plangebiets (Flurstück 78) ist das Vorkommen von Ge-
bäudebrütern am Holzschuppen des Hofes nicht auszuschließen. 

 Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind für die Er-
richtung des Einfamilienhauses (Bereich Flurstück 77) nicht erfor-
derlich.  
Da im Planungsbereich des Flurstücks 78 zum jetzigen Zeitpunkt 
keine baulichen Veränderungen stattfinden sollen, sind derzeit
keine Untersuchungen von planungsrelevanten Vogelarten notwen-
dig. Eine tiefergehende Betrachtung dieser Artengruppe wird auf 
Ebene der Baugenehmigung erforderlich sein.  

5.2 Arten der FFH-Richtlinie Anhang IV 

 In Baden-Württemberg kommen aktuell rund 80 der im Anhang IV der 
FFH-Richtlinie (FFH-RL) aufgeführten Tier- und Pflanzenarten vor
(LUBW, 2008). 

Säugetiere Von den im Anhang IV aufgeführten Säugetierarten erscheint für das 
Plangebiet nur das Vorkommen von Fledermäusen möglich. Im Be-
reich des Plangebiets, wo das Einfamilienhaus errichtet werden soll 
(Wiese des Flurstücks 77) befinden sich keine Gebäude. Die vorhan-
denen Gehölze könnten allenfalls als Tagesverstecke durch Fleder-
mäuse genutzt werden. Ein Wegfall dieser wenigen möglichen 
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Tagesversteckstrukturen kann jedoch durch viele vergleichbare Struk-
turen in der Umgebung ausgeglichen werden. Darüber hinaus kann die 
derzeit mit Einzelgehölzen bestandene Wiese innerhalb des Plange-
biets als Jagdhabitat für Fledermäuse dienen. Aufgrund der Lage am 
Siedlungsrand, der vorhandenen Einzelgehölze auf den angrenzenden 
Flurstücken sowie der westlich anschließenden Wiesenflächen beste-
hen im direkten Umfeld jedoch ausreichend gleichartige Strukturen, die 
ebenfalls als Jagdhabitat genutzt werden können. Diese Habitate kön-
nen jedoch durch Lichtimmissionen aus der Beleuchtung innerhalb des 
Plangebiets in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. 

Um eine Entwertung der potenziellen Jagdhabitate im Umfeld zu ver-
meiden und ein Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 
BNatSchG auszuschließen, wird innerhalb der Nutzungszone 1 des 
Bebauungsplans eine fledermausfreundliche Außenbeleuchtung ge-
mäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt. Diese ist so auszugestalten, 
dass keine Abstrahlung in angrenzende Grünflächen erfolgt (vgl. Kapi-
tel 6). 

Der Holzschuppen des Hofes auf Flurstück 78 kann von Fledermäusen 
als Tagesquartier genutzt werden. Da hier keine baulichen Verände-
rungen erfolgen sollen, bleiben potenzielle Tagesversteckstrukturen
bestehen.  

 Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind derzeit 
nicht erforderlich. Wenn in Zukunft bauliche Veränderungen auf 
Flurstück 78 erfolgen sollen, ist eine tiefergehende Betrachtung die-
ser Artengruppe erforderlich. Zur Vermeidung von Beeinträchtigun-
gen der umliegenden Jagdhabitate wird eine fledermausfreundliche 
Beleuchtung ohne Abstrahlung in angrenzende Bereiche innerhalb 
der Nutzungszone 1 festgelegt. 

Reptilien Ein Vorkommen von Reptilien ist aufgrund der eher schlecht geeigne-
ten Habitate im Bereich des Plangebiets (Flurstück 77), wo das Einfa-
milienhaus errichtet werden soll, nicht zu erwarten. An der angrenzen-
den Bahnlinie ist jedoch ein Vorkommen bekannt. Während der Bau-
phase kann das Plangebiet jedoch deutlich attraktiver für die Eidech-
sen werden, sodass ein Einwandern und eine spätere Tötung nicht 
ausgeschlossen werden kann. Es ist daher während der Bauphase zu 
gewährleisten, dass keine Tiere in das Plangebiet einwandern. Hierzu 
ist die Errichtung eines Reptilienschutzzauns erforderlich.  

Auf Flurstück 78 bietet der gartenbaulich genutzte Bereich des Hofes
potenzielle Habitatstrukturen für Eidechsen (z.B. Lagerplatz, Stein-
/Holzhaufen). Ein Vorkommen von Eidechsen ist auch in dem angren-
zenden Wiesenbereich mit Gehölzstrukturen möglich. Da hier keine 
baulichen Eingriffe erfolgen sollen, gehen keine potenziellen Habitate 
verloren. sind weitere Untersuchungen dieser Artengruppe erst auf 
Baugenehmigung erforderlich. 

 Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind auf Flur-
stück 77 nicht erforderlich. Da im Planungsbereich des Flurstücks 
78 zum jetzigen Zeitpunkt keine baulichen Veränderungen stattfin-
den sollen, sind derzeit keine Untersuchungen von Reptilien not-
wendig. Eine tiefergehende Betrachtung dieser Artengruppe wird 
auf Baugenehmigungsebene erforderlich sein. 
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Amphibien Im Plangebiet bestehen keine Oberflächengewässer, die als Laichha-
bitate von Amphibien geeignet sein könnten. Hinweise auf Wanderkor-
ridore liegen nicht vor.  

 Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind nicht er-
forderlich. 

Schmetterlinge Die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführten Arten besiedeln v. a. ma-
gere Feucht- oder Trockenstandorte außerhalb von Siedlungsgebie-
ten. Aus diesem Grund kann ihr Vorkommen im Plangebiet mit hinrei-
chender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

 Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind nicht er-
forderlich. 

Käfer Von den in Anhang IV aufgeführten Käferarten sind im Plangebiet auf-
grund der sehr spezifischen Lebensraumansprüche (Alt- / Totholz, 
Wasser) grundsätzlich keine Vorkommen möglich. 

 Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind nicht er-
forderlich. 

Libellen Im Plangebiet bestehen weder Oberflächengewässer noch terrestri-
sche Lebensräume die als Teillebensräume der artenschutzrechtlich 
relevanten Libellen geeignet sein könnten. 

 Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind nicht er-
forderlich. 

Weichtiere Im Plangebiet bestehen keine Oberflächengewässer. 

 Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind nicht er-
forderlich. 

Pflanzen Es gibt keine Hinweise auf Vorkommen von Pflanzen des Anhang IV 
der FFH-Richtlinie im Plangebiet. 

 Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind nicht er-
forderlich. 

 

5.3 Ergebnis der Relevanzprüfung 

 Die Relevanzprüfung kommt zum Ergebnis, dass auf Flurstück 77, wo 
das Einfamilienhaus errichtet werden soll, unter Berücksichtigung der 
folgenden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen eine Betrof-
fenheit aller planungsrelevanten Tierarten mit hinreichender Sicherheit 
ausgeschlossen werden kann.  

Da auf Flurstück 78 zum jetzigen Zeitpunkt keine baulichen Verände-
rungen stattfinden sollen, sind tiefergehende Betrachtungen der Arten-
gruppen Vögel, Säugetiere und Reptilien erst auf Baugenehmigungs-
ebene erforderlich. 
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6. Erforderliche Maßnahmen 

6.1 Vermeidungs- / Minimierungsmaßnahmen 

 Die nachfolgenden Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 
von Beeinträchtigungen von Arten und ihren Lebensstätten ergeben 
sich:  

 aus naturschutzrechtlichen Vorgaben insbesondere dem allgemei-
nen Artenschutz (§ 39 BNatSchG)  

und / oder 

 projektspezifisch zur Verminderung / Vermeidung nachteiliger Wir-
kungen des hier geprüften Vorhabens 

Fällbeschränkung Bäume und Sträucher dürfen entsprechend der Vorgabe des 
BNatSchG nicht in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abge-
schnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden. Aufgrund des 
(möglichen) Vorkommens von Fledermaustagesquartieren erweitert 
sich dieser Zeitraum im vorliegenden Fall auf die Zeit von 1. März bis 
zum 31. Oktober. 

Eidechsenzaun Vor Beginn der Baumaßnahme ist im Norden des Plangebiets ein Ei-
dechsenzaun zu errichten. Dieser soll verhindern, dass Eidechsen 
während der Bauphase in die Baugrube einwandern. Nach Baufertig-
stellung darf dieser Zaun wieder rückgebaut werden.  

Beschränkung der Beleuch-
tung 

Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich insekten- und fleder-
mausfreundliche Lampen mit warm- bis neutralweißer Lichtfarbe 
(Farbtemperatur unter 3.000 Kelvin) und einem Hauptspektralbereich 
von über 500 Nanometer (LED-Lampen, Natriumdampflampen etc.) 
oder Leuchtmittel mit einer UV-absorbierenden Leuchtenabdeckung 
zu verwenden. Die Leuchten sind staubdicht und so auszubilden, dass 
eine Lichteinwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt und 
nicht in Richtung des Himmelskörpers. Nach oben streuende Fassa-
denanstrahlung und Himmelsstrahler sind nicht zulässig. Ebenfalls 
nicht zulässig sind Fassadenbeleuchtungen sowie die Beleuchtung 
des Gartens sowie einzelnen Gartenelementen (Bäume, Gehölze, 
usw.) zum Schutz vor Lichtverschmutzung sowie der Tierwelt.   
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Anhang  

Begriffsbestimmungen 

 

Europäisch geschützte Arten: Zu den europäisch geschützten Arten gehören alle heimischen europäi-
schen Vogelarten sowie alle Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie. Für die nachfolgende Beurteilung 
sind demnach alle europäischen Vogelarten sowie (potenzielle) Vorkommen der Arten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie zu beachten. Diese sind einer Auflistung der LUBW (2008) entnommen. 

 

Fortpflanzungsstätte: Alle Orte im Gesamtlebensraum eines Tieres, die im Verlauf des Fortpflanzungsge-
schehens benötigt werden. Fortpflanzungsstätten sind z. B. Balzplätze, Paarungsgebiete, Neststandorte, 
Brutplätze oder -kolonien, Wurfbaue oder -plätze, Eiablage-, Verpuppungs- und Schlupfplätze oder Are-
ale, die von Larven oder Jungen genutzt werden. 

 

Ruhestätte: Alle Orte, die ein Tier regelmäßig zum Ruhen oder Schlafen aufsucht oder an die es sich zu 
Zeiten längerer Inaktivität zurückzieht. Als Ruhestätten gelten, z. B. Schlaf-, Mauser- und Rastplätze, Son-
nenplätze, Schlafbaue oder -nester, Verstecke und Schutzbauten sowie Sommer- und Winterquartiere. 

 

Lokale Population: Nach den Hinweisen der LANA (2009) ist eine lokale Population definiert als Gruppe 
von Individuen einer Art, die eine Fortpflanzungs- oder Überdauerungsgemeinschaft bilden und einen zu-
sammenhängenden Lebensraum gemeinsam bewohnen. Im Allgemeinen sind Fortpflanzungsinteraktio-
nen oder andere Verhaltensbeziehungen zwischen diesen Individuen häufiger als zwischen ihnen und Mit-
gliedern anderer lokaler Populationen derselben Art. 

Hinsichtlich der Abgrenzung von lokalen Populationen wird auf die Hinweise der LANA (2009) verwiesen, 
in welchen lokale Populationen „anhand pragmatischer Kriterien als lokale Bestände in einem störungsre-
levanten Zusammenhang" definiert sind. Dies ist für Arten mit klar umgrenzten, kleinräumigen Aktionsräu-
men praktikabel. Für Arten mit einer flächigen Verbreitung, z. B. Feldlerche, sowie bei revierbildenden Ar-
ten mit großen Aktionsräumen, z. B. Rotmilan, ist eine Abgrenzung der lokalen Population mitunter nicht 
möglich. 

Daher wird vom MLR (2009) empfohlen, als Abgrenzungskriterium für die Betrachtung lokaler Populatio-
nen solcher Arten auf die Naturräume 4. Ordnung abzustellen. Wenn ein Vorhaben auf zwei (oder meh-
rere) benachbarte Naturräume 4. Ordnung einwirken kann, sollten beide (alle) betroffenen Naturräume 4. 
Ordnung als Bezugsraum für die "lokale Population" der beeinträchtigten Art betrachtet werden. 

 

Bewertung des Erhaltungszustandes: 

Europäische Vogelarten 

Das MLR (2009) empfiehlt zur Beurteilung des Erhaltungszustands auf die Rote Liste und kommentiertes 
Verzeichnis der Brutvogelarten in Baden-Württemberg zurückzugreifen, solange keine offizielle Einstufung 
des Erhaltungszustandes vorliegt. Bei einer Einstufung in einer RL-Gefährdungskategorie zwischen 0 und 
3 sowie bei Arten der Vorwarnliste ist von einem ungünstigen Erhaltungszustand auszugehen. Sonstige 
Vogelarten sind bis zum Vorliegen gegenteiliger Erkenntnisse als „günstig" einzustufen.“ Dieser Empfeh-
lung wird gefolgt. 

Arten des Anhang IV FFH-Richtlinie 

Die Informationen über die aktuellen Erhaltungszustände der Arten des Anhang IV der FFH-RL in Baden-
Württemberg sind der LUBW-Aufstellung aus dem Jahre 2013 entnommen. 

 

  



 
  

 

Gemeinde Münstertal, Bebauungsplan „Breitmatte I“, Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung 13 
Stand: 17.11.2025 

Fotodokumentation (Fotos: Thielking, faktorgruen 12.06.25) 

Foto 1: Flurstück 77 

 

Foto 2: Flurstück 77, Fett-
wiese 
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Foto 3: Flurstück 78, Holz-
schuppen des Hofes 

 

 


